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Teilpensionierung und Kapitalbezüge: 

Wichtige Punkte leicht erklärt 

 

Mit der AHV-Reform 21, die am 1. Januar 2024 in Kraft getreten ist, wurden neue Regeln für 
den gestaffelten Bezug von Vorsorgekapital eingeführt. 

Hier die wichtigsten Punkte:   

 

1. Kapitalbezüge in drei Schritten   

 Altersleistungen können nun in maximal drei Schritten in Kapitalform bezogen werden.   
 Alle Bezüge innerhalb eines Kalenderjahres zählen als ein Schritt.   
 Nach dem dritten Schritt ist nur noch ein Rentenbezug möglich.   

2. Regeln für Teilpensionierung   

 Erster Teilbezug: Der erste Bezug muss in der Regel mindestens 20% der gesamten Alters-
leistung ausmachen, ausser die Vorsorgeregelung erlaubt weniger.   

 Dauerhafte Lohnreduktion: Der Beschäftigungsgrad muss dauerhaft reduziert und der versi-
cherte Lohn entsprechend angepasst werden.   

 Mindestabstand: Zwischen den Teilbezügen muss mindestens ein Jahr liegen. Bei kürzeren 
Abständen prüft die Steuerbehörde genau, ob dafür triftige Gründe vorliegen.   

3. Steuerliche Aspekte   

 Gestaffelte Kapitalbezüge können steuerlich vorteilhaft sein, da die Steuerprogression 
dadurch gemildert wird.   

 Vorsorgeleistungen, die über mehrere Jahre verteilt werden, senken die Steuerbelastung.   

4. Kantonale Unterschiede   

 Im Kanton Zürich sind ab sofort drei Kapitalbezüge steuerlich zulässig, was mit den neuen 
gesetzlichen Bestimmungen harmoniert.   

 In anderen Kantonen können abweichende Regelungen gelten.   

 

Fazit:   

Die AHV-Reform 21 schafft klare Vorgaben für Kapitalbezüge bei Teilpensionierung. Wer eine 
Teilpensionierung plant, sollte die spezifischen Regeln des jeweiligen Kantons berücksichtigen 
und sich über mögliche steuerliche Vorteile informieren.   
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Ein Arztzeugnis kann bereits ab erstem Tag verlangt werden  

 

Arbeitgeber sind berechtigt, bereits ab dem ersten Tag der Krankmeldung ein ärztliches Attest 
zu verlangen. Mitarbeitende, die eine Arbeitsunfähigkeit geltend machen, müssen das Arzt-
zeugnis auf Aufforderung des Arbeitgebers vorweisen. Andernfalls besteht während der Ab-
wesenheit kein Anspruch auf Lohn. 

 

Verwaltungsrat ’’ verschwindet’’ nach sechs Monate ohne Generalversammlung   

 

Laut Bundesgericht verliert eine AG ihren Verwaltungsrat, wenn dieser nur bis zur nächsten 
Generalversammlung gewählt ist und diese nicht innerhalb von 6 Monaten nach Geschäftsjah-
resende stattfindet.  

Normalerweise muss die GV innerhalb von 6 Monaten nach Abschluss des Geschäftsjahres 
abgehalten werden. Die Amtsdauer des Verwaltungsrats beträgt in der Regel 3 Jahre, wenn 
die Statuten nichts anderes festlegen. 

Folgen des Urteils:    

Das Bundesgericht entschied, dass das Amt des Verwaltungsrats endet, wenn keine GV 
abgehalten und keine Wiederwahl erfolgt. Eine automatische Verlängerung der Amtszeit gibt 
es nicht. Dies führt dazu, dass viele Unternehmen zeitweise handlungsunfähig werden. 

Ausnahmen: 

 Dritte dürfen weiterhin auf den Handelsregistereintrag vertrauen, solange sie nichts vom Ab-
lauf der Amtszeit wissen. 

 Die Verantwortlichkeit der Verwaltungsräte bleibt bestehen, auch wenn sie faktisch handeln. 

In einem weiteren Urteil bestätigte das Bundesgericht, dass ein Verwaltungsrat ohne rechtzei-
tige Wiederwahl keine Generalversammlung mehr einberufen kann und die Beschlüsse einer 
solchen GV ungültig sind. (Quelle: BGE 148 III 69) 

 

Das Bundesgericht modernisiert die Voraussetzungen für Pensionskassen-Begüns-
tigungen bei Lebensgemeinschaften. 

 

Das Bundesgericht hat entschieden, dass eine Lebensgemeinschaft für die Pensionskasse auch 
dann zählt, wenn unverheiratete Partner wegen ihrer Arbeit nur an Wochenenden und in den 
Ferien zusammenwohnen. 

Das Urteil modernisiert die Regeln im Berufsvorsorgegesetz BVG, sodass der Partner in einer 
Lebensgemeinschaft von der Pensionskasse begünstigt werden kann. (Quelle: BGE 
9C_485/2021 vom 21.2.2022) 
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